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Stadt Gladbeck Gladbeck, 18.01.2021 

 Vorlage Nr. 21/0027 

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und Digitali-

sierungsausschuss 

Stadtkämmerer Bunte Vorberatung/Empfehlung 08.02.2021 6 

HFDA i.V. für den Rat gem. 

§ 60 Abs. 2 GO NRW 

Bürgermeisterin Weist Entscheidung 11.02.2021  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Beratung der Haushaltssatzung 2021 einschließlich Anlagen sowie Änderung der Sat-

zung der Stadt Gladbeck über die Erhebung von Grundsteuern und Gewerbesteuern 

(Hebesatz-Satzung) 

 
Begründung: 

 

1. Beratung der Haushaltssatzung einschließlich Anlagen 

 

Der vom Stadtkämmerer aufgestellte und durch die Bürgermeisterin bestätigte Entwurf der 

Haushaltssatzung 2021 wurde in die Ratssitzung am 17.12.2020 eingebracht. 

 

Der Entwurf beinhaltet neben der Haushaltssatzung den Haushaltsplan inkl. Ergebnisplan, 

Finanzplan, den produktorientierten Teilplänen sowie die Fortschreibung des Haushaltssa-

nierungsplans. Er beinhaltet ferner die nach der Kommunalhaushaltsverordnung vorgese-

henen Anlagen. 

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 einschließlich Anlagen lag nach Maßgabe des § 80 

GO NRW in der Zeit ab dem 28.12.2020 im Amt für kommunale Finanzen sowie im Internet 
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öffentlich aus. Stellungnahmen sind bisher nicht eingegangen; evtl. noch eingehende Stel-

lungnahmen werden nachgereicht. 

 

Wie in jedem Jahr kommt es nach der Einbringung des Haushaltsentwurfs zu Änderungen 

der geplanten Haushaltsansätze, die dem HFDA und dem Rat in Form eines Änderungsver-

zeichnisses zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden. Ebenso werden die ein-

gereichten Haushaltsvorschläge der Ratsfraktionen in das Änderungsverzeichnis aufge-

nommen. Das Änderungsverzeichnis befindet sich aktuell noch in der Bearbeitung und 

wird kurzfristig nachgereicht. 

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist vom Rat in öffentlicher Sitzung zu 

beraten und zu beschließen (§ 80 Abs. 4 GO NRW). Die Haushaltssatzung inkl. Anlagen wird 

unverzüglich nach der Beschlussfassung der Bezirksregierung Münster zur Genehmigung 

vorgelegt. Die Stadt Gladbeck darf die Haushaltssatzung erst nach Erteilung der Genehmi-

gung öffentlich bekannt machen und damit in Kraft setzen. 

2. Änderung der Satzung der Stadt Gladbeck über die Erhebung von Grundsteuern 

und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) 

 

Die örtlichen Hebesätze der Stadt Gladbeck für die Grundsteuer A und B sowie für die Ge-

werbesteuer sind in der o.g. Hebesatz-Satzung vom 08.12.2012, zuletzt geändert durch 

Änderungssatzung vom 23.05.2013, geregelt. Danach beträgt der Hebesatz für die Grund-

steuer B ab 2021 750 v.H. 

 

Im Zuge des bisherigen Verfahrens der Haushaltsaufstellung hat sich gezeigt, dass für den 

Planungszeitraum der Haushaltssatzung 2021 (2021 bis 2024) eine Anpassung des Hebe-

satzes der Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2022 erforderlich wird, um die Genehmi-

gungsfähigkeit des Haushalts 2021 herzustellen. Hierzu befindet sich parallel zur Erstellung 

des o.g. Änderungsverzeichnisses der Entwurf einer zweiten Änderungssatzung zur Hebe-

satz-Satzung in Vorbereitung, die zusammen mit dem Haushalt beschlossen werden muss. 

Der Entwurf wird zusammen mit dem Änderungsverzeichnis ebenfalls kurzfristig nachge-

reicht. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

  

 

siehe Änderungsverzeichnis 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

keine  

  

folgende x 
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Beschlussentwurf: 

 

a) Die Haushaltssatzung 2021 einschließlich des Haushaltsplans, der Fortschreibung 

des Haushaltssanierungsplans sowie der Anlagen zum Haushaltsplan wird unter Be-

rücksichtigung der sich aus den beigefügten Änderungsverzeichnissen zum Ergeb-

nisplan und zum investiven Finanzplan sowie aus den Beratungen ergebenden Än-

derungen beschlossen. 

b) Die zweite Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Gladbeck über die Erhebung 

der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) vom 08.12.2012, zuletzt 

geändert durch Änderungssatzung vom 23.05.2013, wird beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 
 

 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


